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1. Vorbemerkung 

Am 28.09.2020 hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) den „Zwischenbericht 
Teilgebiete gemäß § 13 StandAG“ veröffentlicht. Teilgebiete sind jene Gebiete in Deutschland, 
die günstige geologische Voraussetzungen für die sichere Endlagerung hochradioaktiver 
Abfälle in einem der drei Wirtsgesteine Steinsalz, Tongestein und Kristallingestein erwarten 
lassen1.  
 
In dem Zwischenbericht werden insgesamt 90 geografisch abgegrenzte Teilgebiete benannt, die 
günstige geologische Voraussetzungen für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle erwarten 
lassen. Berücksichtigt man die Überlagerung einiger Teilgebiete, ist in Deutschland eine Fläche 
von ca. 194 157 km², d.h. ca. 54% der Landesfläche als Teilgebiet ausgewiesen (Abbildung 1). 
 
Dem Zwischenbericht liegen ausschließlich geologische Kriterien zugrunde. Raumplanerische 
Aspekte wie Abstand zur Wohnbebauung oder Nähe zu Naturschutzgebieten spielen erst in den 
weiteren Arbeitsschritten eine Rolle. 
 
 

2. Chronik und Akteure 

Nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima beschloss der Deutsche Bundestag im Juni 2011 
den Ausstieg aus der Nutzung der Atomenergie bis zum Jahr 2022. Übrig bleiben dann ca. 1900 
Behälter mit ca. 27.000 Kubikmetern hochradioaktiven Abfällen, die dauerhaft sicher 
endgelagert werden müssen. Bis zum Jahr 2031 soll innerhalb Deutschlands der Standort für 
ein Endlager für hochradioaktiven Müll gefunden werden. Im Standortauswahlgesetz (Kap. 3) 
sind die einzelnen Verfahrensschritte geregelt. 
 
Zuständige Behörde des Bundes ist das 2014 gegründete Bundesamt für die Sicherheit der 
nuklearen Entsorgung (BASE). Bis zum 01.01.2020 war die Bezeichnung des Amtes noch 
Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE). Im BASE werden alle Aufgaben 
gebündelt, die mit dem Ausstieg aus der Kernenergie zu tun haben. Hierzu gehört auch die 
Begleitung des gesamten Prozesses der Standortauswahl für ein Endlager für hochradioaktive 
Abfälle (Kontroll- und Aufsichtsbehörde). Außerdem beteiligt das BASE die Öffentlichkeit. Es 
informiert über das Verfahren, stellt die für die Standortauswahl wesentlichen Informationen 
zur Verfügung und organisiert die gesetzlich festgelegten Konferenzen und Gremien. 
  

                                                 
1 Bezüglich der Erläuterung von fachbezogenen Begriffen in der Standortauswahl wird auf das Glossar der BGE 
verwiesen (s. Kap.7) 
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Abbildung 1: Karte der Teilgebiete gem. § 13 StandAG (Quelle BGE)
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Die Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE) mit Sitz in Peine ist eine im Juli 2016 
gegründete bundeseigene Gesellschaft. Als designierter Vorhabenträger und Betreiber von 
Endlagern für radioaktive Abfälle gehört sie als öffentliches Unternehmen zum 
Geschäftsbereich des Bundesumweltministeriums. Am 05.09.2017 startete die BGE mit einer 
Auftaktveranstaltung in Berlin die Standortsuche.  
 
Die BGE erarbeitet Vorschläge für die Auswahl der Standortregionen und der zu erkundenden 
Standorte. Sie führt die über- und untertägigen Erkundungen für die noch festzulegenden 
Standorte durch. Schließlich schlägt die BGE dem BASE nach jeder Phase vor, welche Gebiete 
weiter untersucht werden sollen. Nach Prüfung des BASE entscheidet der Deutsche Bundestag 
zum Abschluss der verschiedenen Phasen über die weiteren Erkundungsorte, am Ende auch 
über den Endlagerstandort. 
 
Das Nationale Begleitgremium (NBG) setzt sich zusammen aus anerkannten Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens sowie aus Bürgerinnen und Bürgern. Aufgabe dieser Gruppe ist es, das 
Standortauswahlverfahren vermittelnd und unabhängig zu begleiten. Das Gremium trat 
erstmals im Dezember 2016 zusammen. 
 
Zu jedem Zeitpunkt ist eine umfassende Beteiligung der Öffentlichkeit vorgesehen. Darüber 
hinaus sieht das Standortauswahlgesetz Bürgerdialoge und Bürgerversammlungen sowie 
beispielsweise Regionalkonferenzen vor, in denen sich Bürgerinnen und Bürger am 
Standortauswahlverfahren beteiligen können (vgl. Kap. 5). 
 
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) trägt 
als Fachaufsicht auch die politische Gesamtverantwortung im Bereich der Endlagerung. Das 
Ministerium ist Gesellschafterin der BGE und beaufsichtigt neben der BGE auch das BASE. 
Das Ministerium überprüft, dass das Standortauswahlverfahren nach den Anforderungen und 
Kriterien des Standortauswahlgesetzes durchgeführt wird. 
 
Das Standortauswahlverfahren läuft in mehreren Stufen ab. Nach jeder Stufe legt die 
Bundesregierung dem Parlament ein Gesetz zur Abstimmung vor. Laut Gesetz berät und 
entscheidet der Bundestag jeweils über 
 

• die Standortregionen, die übertägig erkundet werden sollen (§ 15 StandAG) 

• die Standorte, die untertägig erkundet werden sollen (§ 17 StandAG) 

• den Standortvorschlag (§ 20 StandAG) 

 
 
 

3. Standortauswahlgesetz und Geologiedatengesetz 

Das Standortauswahlgesetz (StandAG) vom 5. Mai 2017 regelt das mehrstufige Verfahren für 
die Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle. Es ersetzt das 
Standortauswahlgesetz vom 23. Juli 2013. Nachfolgend werden die wesentlichen Vorgaben des 
Gesetzes in verkürzter Form erläutert: 
 

⇒ Das StandAG Gesetz regelt das Standortauswahlverfahren.  
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⇒ In einem partizipativen, wissenschaftsbasierten, transparenten, 
selbsthinterfragenden und lernenden Verfahren soll der Standort für die 
Endlagerung hochradioaktiver Abfälle mit der bestmöglichen Sicherheit für den 
Zeitraum von einer Millionen Jahren gefunden werden. 

⇒ Als Wirtsgesteine kommen Steinsalz, Tongestein und Kristallingestein in 
Betracht. 

⇒ Die Rückholbarkeit während des Betriebsphase und die Möglichkeit der Bergung 
für 500 Jahre sind vorzusehen. 

⇒ Die Festlegung des Standortes für das Jahr 2031 wird angestrebt. 

⇒ Die Aufgaben des Vorhabenträgers (BGE) und des BASE werden definiert. 

⇒ Die verschiedenen Beteiligungsverfahren werden festgelegt (vgl. Kap. 5). 

⇒ Die Entscheidungen im Standortauswahlverfahren haben Vorrang vor 
Landesplanungen und Bauleitplanungen. 

⇒ Die zuständigen Landesbehörden (Anm.: Geologischer Dienst NRW) haben 
Geodaten, insbesondere geowissenschaftliche und hydrogeologische Daten, zur 
Verfügung zu stellen; dies gilt auch für Daten an denen Rechte Dritter bestehen. 

⇒ Der schrittweise Ablauf des Standortauswahlverfahrens ist festgelegt (vgl. Kap. 4). 

⇒ Gebiete, die als Endlager in Frage kommen, werden vor Veränderungen geschützt, 
die die Eignung beeinträchtigen könnten. Vorhaben in Tiefen größer 100 m sind in 
Gebieten, in denen in einer Teufe von 300 bis 1500 m unter der Geländeoberkante 
Salz- oder Tongesteinsformationen oder Kristallingesteine in einer Mächtigkeit von 
mindestens 100 m vorhanden sind oder erwartet werden können, nur zulässig, wenn 
mindestens ein Ausschlusskriterium erfüllt oder eine Mindestanforderung nicht 
erfüllt ist. 

⇒ Gebiete sind nicht geeignet, wenn mindestens eines der Ausschlusskriterien erfüllt 
ist. Ausschlusskriterien sind großräumige Vertikalbewegungen von im Mittel mehr 
als 1 mm pro Jahr, aktive Störungszonen, Einflüsse aus gegenwärtiger oder früherer 
bergbaulicher Tätigkeit, seismische Aktivität, vulkanische Aktivität und (junges) 
Grundwasseralter 

⇒ Gebiete, die kein Ausschlusskriterium erfüllen, sind nur geeignet, wenn sämtliche 
Mindestanforderungen erfüllt werden: Gebirgsdurchlässigkeit kf<10E-10 m/s, 
einschlusswirksamer Gebirgsbereich mindestens 100 m mächtig, minimale Tiefe 
der Oberfläche eines einschlusswirksamen Gebirgsbereichs300 m, ausreichende 
flächige Ausdehnung des Gebirgsbereichs, Barrierewirkung muss für 1 Mio. Jahre 
sicher sein. 

⇒ Anhand geowissenschaftlicher Abwägungskriterien wird bewertet, ob in einem 
Gebiet eine günstige geologische Gesamtsituation vorliegt. Insgesamt gibt es 11 
Kriterien, die in den Anhängen 1-11 des StandAG festgelegt werden. Jedes 
Kriterium kann dabei mehrere Indikatoren aufweisen. 

⇒ Zur Einengung von großen, potenziell für ein Endlager geeigneten Gebieten werden 
planungswissenschaftliche Abwägungskriterien herangezogen (Anhang 12 zum 
StandAG). 
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Zur Sicherstellung der geforderten Transparenz dient das Geologiedatengesetz. Es ermöglicht 
für viele Daten die öffentliche Bereitstellung nach Ablauf konkreter Fristen ohne Abwägung 
im Einzelfall. Für Daten, die dauerhaft zu schützen sind, und Daten, über deren 
Veröffentlichung noch nicht abschließend entschieden ist, sieht das Gesetz vor, dass Mitglieder 
des Nationalen Begleitgremiums oder deren Sachverständige die Daten in einem gesonderten 
Datenraum einsehen können. 
 
 
 

4. Ablauf der Suche 

Der Suchprozess ist in drei Phasen aufgeteilt (Abbildung 2). Die Ergebnisse jeder Phase und 
die daraus resultierenden Festlegungen durch den Bundestag und Bundesrat bestimmen den 
konkreten Arbeitsumfang der darauffolgenden Phase. Im Sommer 2017 hat die BGE den 
Prozess mit mehreren Datenabfragen bei den Bundes- und Landesbehörden gestartet. Am 
28.09.2020 wurde der Zwischenbericht Teilgebiete vorlegen. Darauf folgt der erste Schritt der 
Bürgerbeteiligung. Bei der Auftaktveranstaltung der online-Fachkonferenz Teilgebiete am 17. 
und 18. Oktober 2020 wurde der Bericht öffentlich präsentiert und erläutert.  
 

 
Abbildung 2: Phasen des Standortauswahlverfahrens (BGE, 2019) 

 
Phase I – Auswahl möglicher Standortregionen 

Die Phase I ist in zwei Schritte unterteilt. In Schritt 1 erfolgt die Ermittlung von Teilgebieten 
welche günstige geologische Voraussetzungen für die sichere Endlagerung radioaktiver Abfälle 
erwarten lassen. Dies geschieht durch die Anwendung der Ausschlusskriterien, der 
Mindestanforderungen sowie der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien. Die ermittelten 
Teilgebiete wurden am 28.09.2020 im Zwischenbericht durch die BGE veröffentlicht. 
 
In Schritt 2 der Phase I erfolgt die Ermittlung von Standortregionen für die übertägige 
Erkundung gem. § 14 StandAG. Hierfür werden für jedes Teilgebiet repräsentative vorläufige 
Sicherheitsuntersuchungen gem. § 27 StandAG durchgeführt, bevor durch die erneute 
Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien günstige Standortregionen 
ermittelt werden. Die Anwendung der planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien kann 
der Einengung von großen, potentiell für ein Endlager geeigneten Gebieten dienen oder für 
einen Vergleich zwischen Gebieten herangezogen werden. Des Weiteren werden für die 
Standortregionen standortbezogene Erkundungsprogramme für die übertägige Erkundung 
erarbeitet. 
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Die BGE fasst den Vorschlag für die übertägig zu erkundenden Standortregionen mit 
Begründung, den Ergebnissen aus der Fachkonferenz zu den Teilgebieten und den 
standortbezogenen Erkundungsprogrammen zusammen und übermittelt diesen an das BASE. 
Der Bundestag und der Bundesrat treffen hierzu die verbindliche Entscheidung und legen den 
Arbeitsumfang für die Phase II fest. 
 
 
Phase II – Übertägige Erkundung 

In Phase II des Standortauswahlverfahrens erfolgt die übertägige Erkundung der gesetzlich 
festgelegten Standortregionen gemäß § 16 StandAG durch die festgelegten standortbezogenen 
Erkundungsprogramme. Auf Grundlage der Erkundungsergebnisse werden weiterentwickelte 
vorläufige Sicherheitsuntersuchungen durchgeführt. Für jede Standortregion werden 
sozioökonomische Potenzialanalysen durchgeführt. Des Weiteren erfolgt erneut die 
vergleichende Analyse und Abwägung nach Maßgabe der gesetzlich festgelegten 
Ausschlusskriterien, Mindestanforderungen, geowissenschaftlichen Abwägungskriterien sowie 
der planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien.  
 
Weiter erarbeitet die BGE standortbezogene Erkundungsprogramme und Prüfkriterien für die 
untertägige Erkundung und die umfassenden vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen. Den 
Vorschlag für die untertägig zu erkundenden Standortregionen mit Begründung übermittelt die 
BGE dem BASE. Der Bundestag und der Bundesrat treffen hierzu die verbindliche 
Entscheidung und legen den Arbeitsumfang für die Phase III fest. 
 
 
Phase III – Untertägige Erkundung 

Mit der Umsetzung der Phase III ist das finale Ziel der Standortfestlegung für ein Endlager 
erreicht. Die BGE erkundet die Standorte untertägig und erarbeitet umfassende vorläufige 
Sicherheitsuntersuchungen. Auch in dieser Phase werden die Anforderungen und Kriterien 
gemäß Standortauswahlgesetz angewendet. Sie übermittelt die Ergebnisse an das BASE, 
welches anschließend eine sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung einleitet. 
 
Das BASE schlägt auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse den Standort für ein Endlager 
für insbesondere Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle vor. Die Entscheidung über den 
Standort fällen erneut Bundestag und Bundesrat. 
 
 
 

5. Information und Beteiligung der Öffentlichkeit 

Voraussetzung für eine transparente und gelingende Suche nach einem Endlager ist die 
Beteiligung der Öffentlichkeit. Das Gesetz sieht eine Reihe von Gremien und Konferenzen vor, 
in denen sich Bürgerinnen und Bürger, Experten und Vertreter von Kommunen in den 
Auswahlprozess einbringen können (Abbildung 3). Ausführlich dargestellt sind die 
Beteiligungen auch im Flyer „suche: mitgestalter*innen – beteiligung in der endlagersuche“ 
das BASE (5). 
 
Im Januar 2019 fanden Dialogveranstaltungen für kommunale Gebietskörperschaften in 
verschiedenen Städten statt. Der Kreis Borken hat an der Veranstaltung am 14.01.2019 in 
Frankfurt teilgenommen. 
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Abbildung 3: Öffentlichkeitsbeteiligung beim Standortauswahlverfahren (BfE, 2019) 

 
Der Gesetzgeber hat weitreichende Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger 
festgelegt, die das BASE als Träger der Öffentlichkeitsbeteiligung umsetzt. So sieht das 
Standortauswahlgesetz während des gesamten Verfahrens verschiedene Gremien und Formate 
vor, über die sich Interessierte kontinuierlich an der Endlagersuche beteiligen können. Dazu 
gehören die Fachkonferenz Teilgebiete, die Regionalkonferenzen und der Rat der Regionen.  
 
Zusätzlich bietet das BASE seit dem Start des Suchverfahrens zahlreiche Möglichkeiten zur 
Information und Beteiligung der Öffentlichkeit, die über die gesetzlichen Vorgaben 
hinausgehen. Zu dieser sogenannten „informellen“ Beteiligung zählen beispielsweise 
Onlinekonsultationen, die Statuskonferenz Endlagerung, Workshops zur Jugendbeteiligung 
oder auch die Bürger*innenkonferenz..  
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Die Standortentscheidung trifft der Bundestag, d.h. die von den Bürgerinnen und Bürgern 
gewählten Abgeordneten. Auch das Nationale Begleitgremium ist als Teil der 
Öffentlichkeitsbeteiligung zu nennen. 
 
Gebündelt finden sich alle Informationen auf der Informationsplattform des BASE: 
https://www.endlagersuche-infoplattform.de. Die Plattform soll alle wesentlichen Dokumente 
und Unterlagen zum Verfahren zur Verfügung stellen. 
 
Fachkonferenz Teilgebiete 

Nach der Veröffentlichung des Zwischenberichtes Teilgebiete am 28.09.2020 ist die 
Fachkonferenz Teilgebiete einzuberufen, auf der der Zwischenbericht zur Diskussion gestellt 
wird. Er gibt der Öffentlichkeit erstmals einen Einblick in den Stand der Arbeiten zur 
Endlagersuche. Die Auftaktveranstaltung hat am 18./19.10.2020 coronabedingt nur online 
stattgefunden. An der Veranstaltung haben auch Vertreter des Kreises Borken teilgenommen. 
 
Die Beratungstermine zur Fachkonferenz Teilgebiete sind an folgenden Terminen geplant: 
 

04.-07. Februar 2021 online / Kassel 
10.-12. Juni 2021 online / Ort? 
05.-08. August 2021 online / Ort? 

 
Auf der ersten Fachkonferenz wurden u.a. die Themen Wirtsgesteine, Ausschlusskriterien, 
Mindestanforderungen und geowissenschaftliche Abwägungskriterien anhand von Vorträgen 
der BGE aber auch durch andere Institutionen, Verbände und von Kritikern vorgestellt und 
diskutiert. Die Veranstaltung wurde Corona-bedingt als rein digitales Format mit interaktiven 
Beteiligungsmöglichkeiten durchgeführt. Insgesamt wurde der enge Zeitplan für die 
Fachkonferenzen stark kritisiert. Darüber hinaus wurde gefordert, einzelne Arbeitsgruppen 
auch zwischen den Fachkonferenzen tagen zu lassen. Die BASE hat sich beiden Forderungen 
angeschlossen und die weiteren Beratungstermine in den Juni und August verschoben.  
 
 
Regionalkonferenz 

Am Ende der Phase I bleiben mehrere Standortregionen übrig. Das BASE richtet in jeder zur 
übertägigen Erkundung vorgeschlagenen Standortregion eine Regionalkonferenz ein. Diese 
bestehen jeweils aus einer Vollversammlung und einem Vertretungskreis. Die 
Regionalversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung, dort sind insbesondere Regelungen zur 
Anhörung der Vollversammlung festzulegen.  
 
Die Vollversammlung besteht aus Personen, die in den kommunalen Gebietskörperschaften der 
jeweiligen Standortregion oder unmittelbar angrenzenden Gebietskörperschaften angemeldet 
sind. Grenzt die Standortregion an einen anderen Staat, so sind auch die Interessen der dort 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu berücksichtigen. 
 
Der Vertretungskreis besteht zu je einem Drittel aus Bürgerinnen und Bürgern der 
Vollversammlung, Vertretern der kommunalen Gebietskörperschaften (z. B. Gemeinden) und 
Vertretern gesellschaftlicher Gruppen (z. B. Umweltverbände); er soll die Anzahl von 30 
Teilnehmern nicht überschreiten. Die Teilnehmer werden von der Vollversammlung in den 
Vertretungskreis gewählt. Sie werden für die Dauer von 3 Jahren berufen und können zweimal 
wiedergewählt werden. 
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Die Regionalkonferenzen begleiten das Standortauswahlverfahren, erhalten Gelegenheiten zur 
Stellungnahme und informieren die Öffentlichkeit. Wenn die Regionalkonferenzen die 
Untersuchungsergebnisse der BGE anzweifeln, können sie eine Überprüfung fordern. Mit dem 
Ausscheiden einer Region aus dem Auswahlverfahren löst sich die dazugehörige 
Regionalkonferenz auf. 
 
 
Rat der Regionen 

Nach Bildung der Regionalkonferenzen richtet das BASE die Fachkonferenz Rat der Regionen 
ein. Diese setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Regionalkonferenzen und der 
Gemeinden zusammen, in denen sich Zwischenlager für hochradioaktive Abfälle befinden; die 
Anzahl von 30 Teilnehmern soll nicht überschritten werden. Der Rat der Regionen begleitet die 
Prozesse der Regionalkonferenzen aus überregionaler Sicht und leistet Hilfestellung beim 
Ausgleich widerstreitender Interessen der Standortregionen.  
 
 
Einwände und Stellungnahmen 

Zusätzlich zu diesen Beteiligungsformaten kann jeder Betroffene Einwände erheben. Die 
Einwände werden auf Erörterungsterminen verhandelt. Am Ende der Suchphasen II und III 
können Betroffene vor dem Bundesverwaltungsgericht das Auswahlverfahren überprüfen 
lassen. Auf ein Mitentscheidungsrecht in Form eines Vetorechts in potenziellen 
Standortregionen hat der Gesetzgeber nach intensiver Diskussion bewusst verzichtet. 
Wesentliche Grundlage des Standortauswahlverfahrens ist, dass der Deutsche Bundestag die 
Entscheidung über den Endlagerstandort trifft. 
 
Vor der 1. Fachkonferenz bzw. unmittelbar nach der Fachkonferenz am 05.-07.02.2021 haben 
auch die Bundesgesellschaft für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR, [6]) und der 
Geologische Dienst NRW (GD NRW, [7]) Anmerkungen bzw. Stellungnahmen zum 
Zwischenbericht Teilgebiete veröffentlicht. 
 
 
 

6. Zwischenbericht Teilgebiete und Betroffenheit des Kreises Borken 

Im Kreis Borken sind Steinsalz und Tongesteine in ausreichender Mächtigkeit und Tiefe 
vorhanden. Es verwundert daher nicht, dass 5 Teilgebiete auch das Kreisgebiet betreffen. 
 

Tongesteine der Oberkreide (Teilgebiet 008_02TG_204_02IG_T_f_kro) 

Tongesteine der Unterkreide (Teilgebiet 007_00TG_202_02IG_T_f_kru) 

Tongesteine des mittleren Jura (Teilgebiet 005_00TG_055_00IG_T_f_jm) 

Tongesteine des Unterjura (Teilgebiet 006_00TG_188_00IG_T_f_ju) 

Steinsalz des Zechstein, oberes Perm (Teilgebiet 078_06TG_197_06IG_S_f_z) 

 
Ein Großteil der Kreisfläche ist einem oder sogar mehreren Teilgebieten zugeordnet 
(Abbildung 4). Sämtliche Kommunen im Kreis Borken sind betroffen. 
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Abbildung 4: Teilgebiete im Kreis Borken 

 
Detaillierte Angaben zu den einzelnen Teilgebieten finden sich im Internet auf der Seite der 
BGE. Nachfolgend werden die Teilgebiete kurz charakterisiert, wobei die Karten und 
allgemeinen Informationen den Kurzsteckbriefen der BGE zu den jeweiligen Teilgebieten 
entnommen wurden. 
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Tongesteine der Oberkreide (Teilgebiet 008_02TG_204_02IG_T_f_kro) 
 

 
 
Das Teilgebiet liegt im Norden des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und im Süden des 
Bundeslandes Niedersachsen (Gesamtfläche 5.322 km²). Es bezieht sich auf die 
stratigraphische Einheit Oberkreide, welche das Wirtsgestein Tongestein enthält. Es hat eine 
maximale Mächtigkeit von 1 200 Metern. Die Basisfläche des Teilgebietes befindet sich in 
einer Teufenlage von 400 Metern bis 1 500 Metern unterhalb der Geländeoberkante. 
 
Der Westrand des Teilgebietes umfasst den östlichen Kreis Borken. Mit 515,8 km² liegt ein 
Anteil von 9,6% des Teilgebietes im Kreis, umfasst allerdings mehr als 1/3 der gesamten 
Kreisfläche. 
 
In seiner Stellungnahme vom 08.02.2021 [7] sieht der Geologische Dienst NRW die 
Ausweisung dieses Teilgebietes sehr kritisch. Die ausgewiesene Emscher-Formation entspricht 
lithologisch in großen Teilen nicht den Anforderungen an Tonsteine.  
 
„Aus Sicht des GD NRW ist die Abgrenzung des Teilgebietes durch die BGE für sehr große 
Bereiche fachlich nicht nachvollziehbar. 
 
Der GD NRW hat in seiner Datenlieferung zu den Mindestanforderungen vom 25.08.2018 
lediglich zwei Teilflächen der Emscher-Formation bei Emsdetten und bei Rheine als 
„Tongestein“ eingestuft.“ Demnach wäre die Ausweisung des Teilgebietes innerhalb des 
Kreisgebietes zu korrigieren. 
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Tongesteine der Unterkreide (Teilgebiet 007_00TG_202_02IG_T_f_kru) 
 

 
 
Das Teilgebiet umfasst Gebiete der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, 
Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt (Gesamtfläche 14.914 
km²). Das Teilgebiet bezieht sich auf die stratigraphische Einheit Unterkreide, welche das 
Wirtsgestein Tongestein enthält. Es hat eine maximale Mächtigkeit von 1 200 Metern. Die 
Basisfläche des Teilgebietes befindet sich in einer Teufenlage von 400 Metern bis 1500 Metern 
unterhalb der Geländeoberkante. 
 
Einzelne Teilflächen liegen innerhalb des Kreis Borken. Mit 82,4 km² liegt nur ein geringer 
Anteil (0,55%) des Teilgebietes im Kreis, wobei fraglich ist, ob die Größe der einzelnen 
Teilflächen für einen Endlagerstandort ausreicht (Tongestein ca. 10 km²). 
 
Auch hier äußert sich der GD NRW bezüglich der Ausweisung im Münsterland und 
insbesondere auch im Kreis Borken sehr kritisch [7]. 
 
„Die von der BGE im westlichen Münsterland aufgeführten lokalen Vorkommen von 
Unterkreide-Gesteinen südwestlich von Coesfeld und westlich von Schöppingen sind nur 
sehr schwer nachvollziehbar. Vermutlich handelt es sich um lokale Flammen-mergel-
Vorkommen. Die Datenlage für die Ausweisung dieser Gebiete ist aus Sicht des GD NRW 
unzureichend. 
 
Die aufgeführten Vorkommen im Bereich südlich des Teutoburger Waldes und im 
westlichen Münsterland sind aufgrund der schlechten Datenlage hingegen nur sehr schwer 
nachvollziehbar.“ 
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Tongesteine des mittleren Jura (Teilgebiet 005_00TG_055_00IG_T_f_jm) 
 

 
 
Das Teilgebiet umfasst Gebiete der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt (Gesamtfläche 18.811 
km²). Das Teilgebiet bezieht sich auf die stratigraphische Einheit Mittlerer Jura, welche das 
Wirtsgestein Tongestein enthält. Es hat eine maximale Mächtigkeit von 1 200 Metern. Die 
Basisfläche des Teilgebietes befindet sich in einer Teufenlage von 400 Metern bis 1 500 Metern 
unterhalb der Geländeoberkante. 
 
Der Kreis Borken ist nur ganz im Norden betroffen. Mit nur etwa 17,1 km² liegt nur ein sehr 
geringer Anteil (0,1%) der Teilfläche im Kreis. 
 
Die Verbreitung des Teilgebietes ist aus Sicht des GD NRW in weiten Bereichen nachvoll-
ziehbar [7]. Er weist aber auf die teilweise starke tektonische Beeinflussung hin: „Auch die 
Teilfläche bei Gronau an der niederländischen Grenze ist ebenfalls durch große 
Überschiebungen (z. B. Gronau-Überschiebung) tektonisch stark beeinflusst.“ 
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Tongesteine des Unterjura (Teilgebiet 006_00TG_188_00IG_T_f_ju) 
 

 
 
Das Teilgebiet umfasst Gebiete der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Sachsen-Anhalt 
(Gesamtfläche 18.564 km²). Das Teilgebiet bezieht sich auf die stratigraphische Einheit Unter-
jura, welche das Wirtsgestein Tongestein enthält. Es hat eine maximale Mächtigkeit von 1 200 
Metern. Die Basisfläche des Teilgebietes befindet sich in einer Teufenlage von 400 Metern bis 
1 500 Metern unterhalb der Geländeoberkante. 
 
Der Kreis Borken ist im Norden und Südwesten betroffen. Mit 171,4 km² liegt nur ein geringer 
Anteil von 0,9% des Teilgebietes im Kreis, umfasst dort etwa 12% der gesamten Kreisfläche. 
 
Die Verbreitung des Teilgebietes durch die BGE ist aus Sicht des GD NRW in weiten Bereichen 
nachvollziehbar [7]. Er weist aber auf die teilweise starke tektonische Beeinflussung hin: „Das 
Verbreitungsgebiet der Lias-Gesteinsfolge am Niederrhein ist ein tektonisch stark in 
Schollen gegliederter Ablagerungsraum. Es lassen sich daher auch nur sehr schwer für das 
gesamte Gebiet geltende Mächtigkeitsangaben machen.“ Insofern wird infrage gestellt, ob die 
Mindestmächtigkeit von 100 m Tongestein überall erreicht wird. 
 
„Auch die Teilfläche bei Gronau an der niederländischen Grenze ist ebenfalls durch große 
Überschiebungen (z. B. Gronau-Überschiebung) tektonisch stark beeinflusst.“ 
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Steinsalz des Zechstein, oberes Perm (Teilgebiet 078_06TG_197_06IG_S_f_z) 
 

 
 
Das Teilgebiet umfasst Gebiete der Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen 
(Gesamtfläche 1.541 km²). Das Teilgebiet befindet sich im Niederrhein-Ems-Gebiet und 
bezieht sich auf die stratigraphische Einheit Zechstein, die das Wirtsgestein Steinsalz in 
stratiformer Lagerung enthält. Es hat eine maximale Mächtigkeit von 830 Metern. Die 
Basisfläche des Teilgebietes befindet sich in einer Teufenlage von 400 Metern bis 1 500 Metern 
unterhalb der Geländeoberkante. 
 
Der Westrand des Teilgebietes umfasst den östlichen Kreis Borken. Mit 645 km² liegt ein Anteil 
von 42% des Teilgebietes im Kreis und umfasst ca. 45% der gesamten Kreisfläche. 
 
Der GD NRW äußert sich bezüglich der Ausweisung der Zechsteinsalze kritisch [7], da es – 
außerhalb der bergbaulichen Erkundung - nur wenige Aufschlüsse gibt.  
 
„Die wenigen vorhandenen Bohrungsdaten lassen eine verlässliche Ausweisung der 
Steinsalz-Vorkommen außerhalb der durch den Bergbau gut bekannten Bereiche nur schwer 
zu. Datenlieferungen zu Ausschlusskriterien im Bereich der Kavernenspeicher und des 
untertägigen Steinsalz-Abbaus wurden offensichtlich nicht vollständig berücksichtigt. 
Aufgrund der kleinräumigen Tektonik und der stark schwankenden Steinsalz-Mächtigkeiten 
erscheint aus Sicht des GD NRW eine Einstufung als Teilgebiet vor allem am Niederrhein 
als nicht nachvollziehbar.“ 
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7. Publikationen / Informationen 

Wichtige Informationsquellen zum Thema Endlagersuche sind die nachfolgend aufgeführten 
Internetseiten: 
 

• Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE): www.base.bund.de  

Informationsplattform: https://www.endlagersuche-infoplattform.de 

• Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE): www.bge.de  

Informationen zu den einzelnen Teilgebieten finden sich auf: 
https://www.bge.de/de/endlagersuche/zwischenbericht-teilgebiete/liste-aller-teilgebiete/  

• Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR): www.bgr.bund.de  

• Nationales Begleitgremium (NBG): www.nationales-begleitgremium.de   

 
 
 
Die wesentlichen gesetzlichen Regelungen zur Standortauswahl sind: 
 

(a) Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für hochradioaktive 
Abfälle (Standortauswahlgesetz – StandAG) vom 5. Mai 2017 (BGBl. I S. 1074), das 
zuletzt durch Artikel 247 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert 
worden ist 

(b) Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, 
Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und 
Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
(Geologiedatengesetz – GeoIDG) vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1387) 
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